
Ortsausschuss Bonn-Dransdorf e.V. (OAS Dransdorf) 

 

Beitragsordnung 

 

1.  Diese Beitragsordnung tritt am 28.05.2018 in Kraft.  

2. Änderungen der Beitragsordnung können mit einfacher Mehrheit durch die 

Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

3. Der Beitrag ist im Voraus jährlich zu zahlen und wird per Lastschrift 

eingezogen. Neuaufnahmen in den OAS Dransdorf soll der Vorstand nur 

dann beschließen, wenn eine Beitragseinzugsermächtigung des 

Antragstellers vorliegt.  

4. Kündigungen werden grundsätzlich nur zum Ende des laufenden 

Kalenderjahres wirksam.  

5. Jahresbeiträge: 

 

Natürliche und juristische Mitglieder  € 12,00 

Jugendliche, Auszubildende € 10,00 

Fördermitgliedschaft ab € 120,00 

 


